
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/6/8 93/12/0148
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1994

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §16a;

GehG 1956 §20b;

GehG 1956 §34 Abs4;

Beachte

Nachstehende Beschwerde(n) wurde(n) im gleichen Sinne erledigt am 8.6.1994 93/12/0149

Rechtssatz

Zur Zurücklegung einer Strecke von 800 bis 850 m ist die Benützung eines (ö:entlichen) Verkehrsmittels für einen

Gesunden nicht zweckdienlich (Hinweis E 20.2.1968, 1831/67, VwSlg 7292 A/1968 - Trennungszuschuß gemäß § 34 Abs

4 RGV 13.4.1972, 342/1972 - Fahrtkostenzuschuß nach § 16a GehG, 21.11.1979, 2503/79).
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